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Beratungsgegenstand: 
Verpachtung der Dachfläche der Mariengrundschule an die LH BürgerEnergie eG 
 
I. Beschlussvorschlag: 
 
Der Ausschuss für Umwelt, Bauerschaften, Klima und Mobilität beschließt, dass die Stadtverwaltung 
die Dachfläche der Mariengrundschule, Alter Berg 5, 59348 Lüdinghausen, der LH BürgerEnergie eG 
zu den im Pachtvertrag aufgeführten Bedingungen zur Verfügung stellt.  
 
 
 
II. Rechtsgrundlage: 
 
§ 41 GO NRW, Zuständigkeitsordnung der Ausschüsse des Rates der Stadt Lüdinghausen 
 
 
 
III. Sachverhalt: 
 
 
In der Stadt Lüdinghausen ist aktuell die neue Bürgerenergiegenossenschaft „LH-BürgerEnergie eG“ 
gegründet worden. Die Anmeldung der „LH-BürgerEnergie eG“ zur Eintragung in das 
Genossenschaftsregister erfolgte am 15.02.2022.   
Ziel der Bürgerenergiegenossenschaft ist es, den Ausbau erneuerbarer Energien voranzutreiben und 
jedem/r BürgerIn in Lüdinghausen die Möglichkeit zu bieten auch mit geringen finanziellen Mitteln 
etwas zum Klimaschutz beizutragen. Die eG-Mindesteinlage beträgt 250 €.  
In der Bürgerenergiegenossenschaft ist neben dem Vorstand (Heinz Evers, Martin Zumholz und 
Melissa Kley) auch ein Aufsichtsrat (Calle Husken, Andreas Hübner und Frank Zienow) tätig. Nähere 
Informationen finden sich auf der erstellten Internetseite unter www.lh-buergerenergie.de. 
 
Getreu dem Slogan „Jetzt. Nicht morgen.“ ist das erste Leuchtturmprojekt der 
Bürgerenergiegenossenschaft bereits in Planung: Dazu soll das Dach der Marienschule, Alter Berg 5, 
59348 Lüdinghausen mit Photovoltaik belegt werden. Neben einer Eigenversorgung der 



 2 
Mariengrundschule soll der erzeugte Strom der Photovoltaikanlage zur Speisung einer Wallbox 
genutzt werden, über die dann zwei Elektrofahrzeuge gleichzeitig geladen werden können.  
Zur Umsetzung des oben genannten Projektes ist es notwendig, dass das Dach der Marienschule 
seitens der Stadt der LH-BürgerEnergie eG zur Verfügung gestellt wird. Auf dem Dach der 
Marienschule wird dann die „LH-BürgerEnergie eG“ eine Photovoltaikanlage errichten, die sie der 
Stadt Lüdinghausen gegen eine Pacht zur Verfügung stellt (s. Abb. 1). Die Pacht, die die Stadt 
Lüdinghausen zahlt, refinanziert sie über die eingesparten Energiekosten.  
 
Der Aufsichtsratsvorsitzende Calle Husken sowie der Vorstandsvorsitzende Heinz Evers werden in 
einer Präsentation dem Ausschuss die genauen Rahmenbedingungen der Pacht für die PV-Anlage, 
den Batteriespeicher und die Ladesäule vorstellen. 
 

 
Abbildung 1 - Photovoltaik-Pachtmodell [Quelle: Broschüre der EnergieAgentur.NRW (EA631)] 

 
 
 
 
 
 
 
IV. Finanzielle Auswirkungen:  
 
Keine 
 
 
V. Anlagen: 
 
Pachtvertrag zwischen der LH-BürgerEnergie eG und der Stadt Lüdinghausen 
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